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Erwägungen

E. 1
Am 6. März 2017 hat der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesgericht gegen einen
Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 26. Januar 2017 erhoben. Im
kantonalen Verfahren wehrte sich der Beschwerdeführer gegen die Aufforderung des
Betreibungsamts U.________, in der Betreibung Nr. xxx einen Zahlungsbefehl abzuholen.

Mit Verfügung vom 9. März 2017 hat das Bundesgericht den Beschwerdeführer zur
Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz ( Art. 39 Abs. 3 BGG ) und zur
Bezahlung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'000.-- aufgefordert ( Art. 62 BGG ). Zugleich
ist das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung abgewiesen worden. Da
die Postfachadresse des Beschwerdeführers in der Schweiz angeblich für gerichtliche
Sendungen nicht geeignet sein soll und aufgrund des vom Beschwerdeführer behaupteten
Lebensmittelpunkts auf hoher See, ist diese Verfügung an die vom Beschwerdeführer
angegebene Postfachadresse auf den Azoren versandt worden. Diese Verfügung konnte ihm
auf dem Rechtshilfeweg nicht zugestellt werden.

Daraufhin ist der Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. Mai 2017 (publiziert im BBl
2017 yyy) zur Bezeichnung eines Zustelldomizils und zur Bezahlung des
Kostenvorschusses binnen Nachfrist (unter Androhung des Nichteintretens bei nicht
fristgerechter Zahlung; Art. 62 Abs. 3 BGG ) aufgefordert worden. Dabei wurde erneut auf
die Abweisung des Gesuchs um aufschiebende Wirkung hingewiesen. Zur Verbesserung
eines Versehens in der Unterschriftenzeile ist eine korrigierte Version der Verfügung vom
30. Mai 2017 am 7. Juni 2017 im Bundesblatt publiziert worden (BBl 2017 zzz).

Der Beschwerdeführer hat binnen Nachfrist weder ein Zustelldomizil in der Schweiz
bezeichnet noch den verlangten Kostenvorschuss bezahlt.

Androhungsgemäss ist demnach gestützt auf Art. 62 Abs. 3 BGG im vereinfachten
Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG durch das präsidierende Mitglied der Abteilung
auf die Beschwerde nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer ist darauf hinzuweisen, dass er
sich so zu organisieren hat, dass er Sendungen des Bundesgerichts auf dem Postweg (oder
via anerkannte elektronische Zustellplattform) entgegennehmen kann. Die von ihm
gewünschte Vorabinformation per E-Mail kommt nicht in Betracht.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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